
— 1 —

B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Stadtbürgerschaft
16. Wahlperiode

Drucksache 16 / 543 S
16. 05. 06

Mitteilung des Senats vom 16. Mai 2006

Bebauungsplan 1983 für ein Gebiet in Bremen-Seehausen, nördlich Steertgrabens-
weg, Der Halmerweg (beiderseits) und Vorfluter (zum Teil beiderseits), Teile der Flu-
ren VL 80, 81 und 97

(Bearbeitungsstand: 14. März 2006)

Als Grundlage der städtebaulichen Ordnung für das oben näher bezeichnete Gebiet
wird der Bebauungsplan 1983 (Bearbeitungsstand: 14. März 2006) vorgelegt.

Die Deputation für Bau und Verkehr hat hierzu am 20. April 2006 den als Anlage
beigefügten Bericht erstattet.

Der Bericht der Deputation für Bau und Verkehr wird der Stadtbürgerschaft hiermit
vorgelegt.

Der Senat schließt sich dem Bericht der Deputation für Bau und Verkehr an und
bittet die Stadtbürgerschaft, den Bebauungsplan 1983 (Bearbeitungsstand: 14. März
2006) zu beschließen.

Bericht der Deputation für Bau und Verkehr

Bebauungsplan 1983 für ein Gebiet in Bremen-Seehausen, nördlich Steertgrabens-
weg, Der Halmerweg (beiderseits) und Vorfluter (zum Teil beiderseits), Teile der
Fluren VL 80, 81 und 97

(Bearbeitungsstand: 14. März 2006)

Die Deputation für Bau und Verkehr legt den Bebauungsplanentwurf 1983 (Bear-
beitungsstand: 14. März 2006) und die Begründung zum Bebauungsplan 1983 (Bear-
beitungsstand: 14. März 2006) vor.

Eine Aufstellung „Städtebauliche Daten zum Bebauungsplan 1983 (Bearbeitungs-
stand: 14. März 2006) ist beigefügt.

A. Verfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

1. Europarechtsanpassungsgesetz Bau

Vor Abschluss dieses Verfahrens ist das Europarechtsanpassungsgesetz Bau
am 20. Juli 2004 in Kraft getreten. Für das vorliegende Bauleitplanverfahren
ergeben sich daraus keine Änderungen, da das Verfahren auf Grundlage
der Überleitungsvorschrift (§ 233 BauGB) nach den bisherigen Vorschriften
des Baugesetzbuches abgeschlossen werden soll.

2. Planaufstellungsbeschluss

Die Deputation für das Bauwesen hat am 11. Juni 1991 einen Planaufstel-
lungsbeschluss gefasst. Dieser Beschluss ist am 1. August 1991 öffentlich
bekannt gemacht worden.

Mit Beschluss der Deputation für Stadtentwicklung vom 5. Juni 1992 wurde
der Geltungsbereich des Planaufstellungsbeschlusses auf den auszulegen-
den Geltungsbereich geändert.
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Mit Beschluss der Deputation für Bau und Verkehr vom 8. Dezember 2005
wurde der Geltungsbereich des Planaufstellungsbeschlusses zum Bebau-
ungsplan 1983 vom 11. Juni 1991, geändert durch Beschluss der Deputa-
tion für Stadtentwicklung am 5. Juni 1992, auf den erneut auszulegenden
Geltungsbereich  des  Bebauungsplanentwurfes  1983  (Bearbeitungsstand:
8. November 2005) geändert.

3. Frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB

Zum Bebauungsplan 1983 ist am 28. November 1991 vom Ortsamt See-
hausen eine frühzeitige Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung in
einer öffentlichen Einwohnerversammlung durchgeführt worden. Das Er-
gebnis dieser Bürgerbeteiligung ist von der Deputation für Stadtentwicklung
vor Beschluss über die erste öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-
entwurfes 1983 behandelt worden.

4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 BauGB

Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind die zuständigen Träger öffentlicher Belange
einschließlich des Beirates Seehausen bei der Aufstellung der Planung be-
teiligt worden.

Über das Ergebnis dieser Beteiligung ist die Deputation für Stadtentwicklung
vor Beschluss der ersten öffentlichen Auslegung informiert worden. Die Trä-
ger öffentlicher Belange sind über die öffentliche Auslegung gemäß § 3
Abs. 2 BauGB unterrichtet worden.

5. Erste öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB

Die Deputation für Stadtentwicklung hat am 5. Juni 1992 beschlossen, den
Entwurf des Bebauungsplanes 1983 mit Begründung öffentlich auszulegen.
Der Planentwurf mit Begründung hat vom 29. Juni bis 29. Juli 1992 gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB im damaligen Planungsamt öffentlich ausgelegen. In der
gleichen Zeit hat Gelegenheit bestanden, vom Entwurf des Planes mit Be-
gründung im Ortsamt Seehausen Kenntnis zu nehmen.

6. Ergebnis der ersten öffentlichen Auslegung

6.1 Anregungen von privaten Einwendenden

Anlässlich der ersten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfes
sind von privaten Einwendenden keine Anregungen eingegangen.

6.2 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange

Aufgrund vorgebrachter Hinweise von Trägern öffentlicher Belange im
Rahmen der ersten öffentlichen Auslegung ist der Bebauungsplanentwurf
1983 und die Begründung zum Planentwurf geändert worden.

7. Änderungen und Ergänzungen des Planentwurfes nach der ersten öffentli-
chen Auslegung

Nach der ersten öffentlichen Auslegung ist der Entwurf des Bebauungs-
planes 1983 aufgrund vorgebrachter Hinweise von Trägern öffentlicher Be-
lange, rechtlicher Hinweise und neuer planerischer Überlegungen im We-
sentlichen wie folgt geändert worden:

— Im Osten wird der Geltungsbereich des ausgelegten Bebauungsplan-
entwurfes reduziert. Der schmale rechtwinklig aus der Fläche hervor-
tretende Streifen mit Bahnanlagen und Ausgleichsfläche entfällt. Da-
durch wird die Grenze parallel zum Vorfluter geschlossen.

— Im Südosten wird der Geltungsbereich im Bereich des an die Grenze
des Geltungsbereiches angrenzenden Gewerbegebietes um 16 m auf-
geweitet. Der schmalere Ausbau der Merkurstraße (vormals Nieder-
vielander Straße) ergibt eine vergrößerte Gewerbefläche in diesem Ab-
schnitt und eine geänderte Bebauungsplangrenze.

— Alle Bahntrassen entfallen; die Flächen werden den Gewerbeflächen
zugeschlagen.

— Die in den westlichen Planbereich geführte Erschließungsstraße ent-
fällt.
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— Der Wendehammer der nördlichen Erschließungsstraße ist zugunsten
einer geraden Führung (Anschluss an die Senator-Blase-Straße) auf-
gegeben.

— Der Halmerweg ist Teil der öffentlichen Grünanlage und wird nicht als
Verkehrsfläche festgesetzt.

— Die vom Halmerweg östlich zur Senator-Nolting-Hauff-Straße führen-
de Trasse für Hauptversorgungsleitungen wird als solche festgesetzt;
die bisherige Festsetzung als Verkehrsfläche entfällt.

— Die Fläche für Aufschüttungen in der öffentlichen Grünanlage entfällt.

— Der Recyclinghof entfällt, die Fläche wird als Gewerbegebiet festge-
setzt. Der nicht überbaubare 10 m breite Streifen an der Merkurstraße
(vormals Niedervielander Straße) wird auf 5 m reduziert.

— In der bisherigen textlichen Festsetzung Nr. 4 (jetzt 6.1) entfällt der
Satz „Im Bereich der Recyclinganlage sind darüber hinaus Bäume und
Sträucher zu pflanzen, zu erhalten und nach Abgang zu ersetzen.“

— Die Festsetzung von Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt entfällt.

— Die Verkehrsfläche der Merkurstraße (vormals Niedervielander Stra-
ße) wird schmaler, die angrenzende Gewerbefläche und die Ausgleichs-
fläche werden entsprechend größer.

— Die Schnitte durch Straßen und Wegetrassen entfallen.

— Die textliche Festsetzung Nr. 3 wird ergänzt um den Satz „Sie können
als Ausnahme zugelassen werden, wenn sie der örtlichen Versorgung
dienen und ihre Verkaufsfläche 200 m2 nicht überschreitet.“

— Die bisherige textliche Festsetzung Nr. 5 (jetzt 6.2) wird neu gefasst mit
dem Text „In die öffentliche Grünanlage ist der Halmerweg zu legen.
Entlang des Weges sind Gruppen aus standortgerechten einheimischen
Gehölzen und Einzelbäume zu pflanzen sowie an der östlichen Bö-
schung Ruderalfluren trockener Standorte zu entwickeln. Das Fleet öst-
lich des Halmer Weges ist als Gewässer zu erhalten“.

— Die bisherige textliche Festsetzung Nr. 7 wird ersatzlos gestrichen.

— In  der  textlichen  Festsetzung  Nr.  5  (bisherige  textliche  Festsetzung
Nr. 8) entfällt die Höhenbegrenzung; die Windkraftanlagen können
nur ausnahmsweise zugelassen werden, wenn eine Gefährdung bzw.
Beeinträchtigung der Nutzer der öffentlichen Grünanlage sowie der
Nutzungen des Gewerbegebietes ausgeschlossen werden kann.

8. Änderungen und Ergänzungen der Begründung nach der ersten öffentli-
chen Auslegung

Aufgrund der vorgenannten Planänderungen wurden umfangreiche Ände-
rungen in der Begründung erforderlich. Die Begründung ist entsprechend
überarbeitet worden. Des Weiteren wurde die Begründung im Hinblick auf
zwischenzeitlich erfolgte Gesetzesänderungen überarbeitet.

Die vorgenannten Änderungen bzw. Ergänzungen sind in den Bebauungs-
planentwurf 1983 (Bearbeitungsstand 8. November 2005) und in die Be-
gründung zum Bebauungsplan 1983 (Bearbeitungsstand: 8. November 2005)
eingeflossen.

9. Zweite öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 3 BauGB

Durch die nach der ersten öffentlichen Auslegung erfolgten Planänderungen
ist eine zweite öffentliche Auslegung des Planentwurfes erforderlich ge-
worden.

Die Deputation für Bau und Verkehr hat am 8. Dezember 2005 beschlossen,
dass der Entwurf des Bebauungsplans 1983 (Bearbeitungsstand 8. Novem-
ber 2005) mit Begründung (Bearbeitungsstand: 8. November 2005) gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich auszulegen ist (zweite öffentliche Ausle-
gung).
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Die bei der Aufstellung des Bebauungsplanentwurfes beteiligten Träger
öffentlicher Belange einschließlich die Ortsämter Strom und Seehausen
sind über die erneute öffentliche Auslegung unterrichtet worden.

Der Bebauungsplanentwurf 1983 (Bearbeitungsstand: 8. November 2005)
mit Begründung (Bearbeitungsstand: 8. November 2005) hat vom 20. Ja-
nuar bis 20. Februar 2006 beim Senator für Bau, Umwelt und Verkehr
erneut öffentlich ausgelegen. In der gleichen Zeit hat Gelegenheit be-
standen, vom Entwurf des Planes (Bearbeitungsstand: 8. November 2005)
einschließlich  geänderter  Begründung  (Bearbeitungsstand:  8.  Novem-
ber 2005) im Ortsamt Seehausen Kenntnis zu nehmen.

10. Ergebnis der zweiten öffentlichen Auslegung

10.1 Anregungen von Bürgern anlässlich der zweiten öffentlichen Auslegung

Anlässlich der zweiten öffentlichen Auslegung sind keine Anregungen
eingegangen.

10.2 Anregungen von Trägern öffentlicher Belange/weiterer Stellen

10.2.1 Das Ortsamt Seehausen hat mit Schreiben vom 20. Februar 2006 Folgen-
des mitgeteilt:

„Der Beirat fordert, dass in diesem westlichen Bereich des GVZ kein
produzierendes  Gewerbe  angesiedelt  wird,  damit  weitere  Lärm-,  Ge-
ruchs- und Schadstoffbelastungen für den Ortsteil Seehausen ausgeschlos-
sen werden. Des Weiteren wird gefordert, dass die Verlegung des Hal-
merweges so erfolgt, dass dieser an den westlichen Rand des geplanten
Grünstreifens gelegt wird, damit eine Beeinträchtigung des landwirtschaft-
lichen Verkehrs, der Radfahrer und Fußgänger durch die vorhandenen
Windräder ausgeschlossen wird (Eisabfall etc.). Wie auch die anderen
Wirtschaftswege im Ortsteil, so sollte auch der Halmerweg asphaltiert
werden.

Weiterhin fordert der Beirat, dass zwischen dem Halmerweg und der
Senator-Nolting-Hauff-Straße eine Radweg-Verbindung hergestellt wird
(neben geplanter Leitung für BEB), damit den im GVZ beschäftigten See-
hausern wie auch anderen Radfahrern eine gute Zuwegung zwischen
Halmerweg und GVZ zur Verfügung steht.

Des  Weiteren  weist  der  Beirat  schon  jetzt  darauf  hin,  dass  eventuell
weitere geplante Windkraftstandorte am Halmerweg abgelehnt werden,
und dass die mit der 76. Änderung des Flächennutzungsplanes vorgese-
henen Windkraftstandorte (Teil D – Zufahrt zum Hegemanngelände) auf-
grund ihrer Nähe zum Ortsteil und der damit verbundenen Geräusch-
und Schattenwurfbildung abgelehnt werden.“

Die Deputation für Bau und Verkehr gibt hierzu folgende Stellungnahme
ab:

— Zu Ansiedlung Gewerbebetriebe

Für das im Planentwurf festgesetzte Gewerbegebiet gelten die Be-
stimmungen der TA Lärm. Die TA Lärm setzt für Betriebe Immis-
sionsgrenzwerte fest, die nicht überschritten werden dürfen, unab-
hängig davon, um welche Betriebsart (produzierendes oder nicht
produzierendes Gewerbe) es sich handelt. Es wird davon ausgegan-
gen, dass mit Neuansiedlungen keine zusätzlichen störenden Belas-
tungen verbunden sind.

— Zu Verlegung Halmerweg

Die konkrete Lage des Halmerwegs innerhalb der öffentlichen Grün-
anlage ist im Bebauungsplan nicht festgesetzt; seine Lage und Aus-
gestaltung ist Gegenstand der Ausbauplanung für die öffentliche
Grünanlage. Bei der Ausgestaltung wird auf verkehrssichere Ver-
hältnisse geachtet.

— Zu Radweg-Verbindung

Der Forderung des Beirates, eine Radweg-Verbindung herzustel-
len, wird gefolgt. Der Verbindungsweg zwischen „Der Halmerweg“
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und Senator-Nolting-Hauff-Straße wird als 4 m breite Wegefläche
(öffentliche Grünfläche) hergestellt und als mit Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechten zugunsten der BEB und nunmehr auch mit Gehrechten
zugunsten der Allgemeinheit zu belastende Flächen ausgewiesen.

— Zu Windkraftstandorte

Der Bebauungsplan sieht vor, dass Windkraftanlagen in der öffentli-
chen Grünfläche ausnahmsweise unter bestimmten Voraussetzun-
gen zugelassen werden können. Hinsichtlich weiterer Standorte ist
im Einzelfall zu beachten, dass eine Gefährdung für die Nutzer der
öffentlichen Grünanlage sowie eine Beeinträchtigung der Nutzungen
im angrenzenden Gewerbegebiet ausgeschlossen ist. Beeinträchti-
gungen für die Nutzer der Wegeverbindung „Der Halmerweg“ durch
Schatten- und Geräuschbildung werden als unproblematisch gese-
hen, weil sich diese zumeist nur kurzzeitig im Einwirkungsgebiet
der Windkraftanlagen aufhalten.

Die Deputation für Bau und Verkehr empfiehlt, den Planentwurf wie vor-
genannt (3. Spiegelstrich) zu ändern und im Übrigen unverändert zu las-
sen.

10.2.2 Der Naturschutzbund Deutschland (NABU), Stadtverband Bremen e. V.,
hat mit Schreiben vom 16. Januar 2006 Folgendes mitgeteilt:

„Der westliche Zipfel des geplanten Gebietes nördlich der Merkurstraße
und westlich des jetzigen ,Der Halmerweg’ sollte von jeglicher Bepla-
nung ausgenommen bleiben und als Wiesen-Graben-Areal erhalten blei-
ben. Das Vogelschutz- und FFH-Gebiet sollte u. E. nicht verkleinert oder
auch seine Randbereiche nicht ,angeknabbert’ werden.

Die textliche Festsetzung Nr. 6.1 enthält ein Pflanzgebot für Bäume. Als
Arten hierfür sollten unserer Ansicht nach nur standortheimische Arten
verwendet werden. Wir bitten um eine entsprechende Ergänzung der
textlichen Festsetzung Nr. 6.“

Die Deputation für Bau und Verkehr gibt hierzu folgende Stellungnahme
ab:

— Zu Vogelschutz- und FFH-Gebiet

Nach Aussage der zuständigen Fachbehörde liegt der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes 1983 in Gänze sowohl außerhalb des
EU-Vogelschutzgebietes „Niedervieland“ als auch außerhalb des
FFH-Gebietes „Niedervieland-Stromer Feldmark“. Der Planbereich
wird bereits jetzt durch die vorhandene „Spülfeldkammer C“ bzw.
durch die planfestgestellte Baggergutdeponie vom Grünland-Gra-
ben-Areal der beiden genannten Schutzgebiete getrennt. Das Vo-
gelschutz- und FFH-Gebiet wird somit durch die Neuplanung nicht
beeinträchtigt.

— Zu Pflanzgebot

In der textlichen Festsetzung Nr. 6.1, die ein Pflanzgebot für Bäume
beinhaltet,  ist  die  Verwendung  standortgerechter  einheimischer
Baumarten (Deutsche Eiche, Stieleiche) bereits konkret benannt.
Einer Ergänzung der textlichen Festsetzung Nr. 6.1 bedarf es daher
nicht.

Die Deputation für Bau und Verkehr empfiehlt, den Planentwurf aus den
vorgenannten Gründen unverändert zu lassen.

11. Änderungen des Planentwurfes und der Begründung nach der zweiten
öffentlichen Auslegung

— Der Verbindungsweg zwischen Der Halmerweg und Senator-Nol-
ting-Hauff-Straße wird als 4 m breite Wegefläche (öffentliche Grün-
anlage) hergestellt und als mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu-
gunsten der BEB sowie mit Gehrechten zugunsten der Allgemein-
heit zu belastende Flächen ausgewiesen. Beidseitig der Wegefläche
wird die nicht überbaubare Fläche des Gewebegebietes von bisher
je 2 m auf nunmehr je 5 m aufgeweitet.
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— Die westliche Bebauungsplangrenze wird bis auf die Grenze des
Geltungsbereiches des Planfeststellungsbeschlusses zur Baggergut-
deponie zurückgenommen. Damit verschmälert sich die öffentliche
Grünanlage; die Ausdehnung der Gewerbeflächen bleibt erhalten.

— Unter „Hinweise“ wurden die Belange der Luftfahrtbehörde aufge-
nommen.

Aufgrund  der  vorgenannten  Planänderungen  und  weiterer  Hinweise
von Trägern öffentlicher Belange wurde die Begründung unter dem Ab-
schnitt C) Gliederungspunkte 4., 5. und 6. sowie unter dem Abschnitt D)
Gliederungspunkte 4. und 7. geändert.

Des Weiteren wurden die bei der Realisierung der Planung für die Stadt-
gemeinde Bremen entstehenden Kosten unter Abschnitt E) aktualisiert
dargestellt.

Der Begründung wird eine Anlage (Übersicht über die planexternen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen zum Bebauungsplan 1983) beigefügt.

Die vorgenannten Planänderungen sind in den Bebauungsplanentwurf
1983 (Bearbeitungsstand: 14. März 2006) und die beigefügte Begrün-
dung (Bearbeitungsstand: 14. März 2006) eingeflossen.

Die Deputation für Bau und Verkehr empfiehlt, den vorgenannten Plan-
änderungen, wie im Bebauungsplanentwurf 1983 (Bearbeitungsstand:
14. März 2006) ausgewiesen, sowie den vorgenannten Änderungen der
Begründung (Bearbeitungsstand: 14. März 2006) zuzustimmen.

12. Absehen von einer erneuten öffentlichen Auslegung/eingeschränkte Be-
teiligung gemäß § 3 Abs. 3 in Verbindung mit § 13 BauGB

Durch  die  nach  der  zweiten  öffentlichen  Auslegung  des  Bebauungs-
planentwurfes 1983 erfolgten Planänderungen werden die Grundzüge
der Planung nicht berührt. Unter dieser Voraussetzung kann gemäß § 3
Abs. 3 Satz 3 BauGB unter Anwendung des § 13 BauGB (eingeschränkte
Beteiligung) von einer erneuten öffentlichen Auslegung abgesehen wer-
den.

Die Planänderungen erfolgten in Abstimmung mit den davon berührten
Trägern öffentlicher Belange.

Private Grundstückseigentümer sind von den Planänderungen nicht be-
troffen.

B) Stellungnahme des Beirates

Den Ortsämtern Seehausen und Strom wurde die Deputationsvorlage gemäß
Ziffer 2.4 der Richtlinie über die Zusammenarbeit der Beiräte und Ortsämter mit
dem Senator für Bau und Umwelt in Bauangelegenheiten vom 1. Mai 2003 (Neu-
fassung) übersandt.

C) Beschluss

Die Deputation für Bau und Verkehr bittet den Senat und die Stadtbürgerschaft,
den Bebauungsplan 1983 für ein Gebiet in Bremen-Seehausen, nördlich Steert-
grabensweg, Der Halmerweg (beiderseits) und Vorfluter (zum Teil beiderseits),
Teile der Fluren VL 80, 81 und 97 (Bearbeitungsstand: 14. März 2006) zu be-
schließen.

Ronald-Mike Neumeyer Uta Kummer

        (Vorsitzender) (Sprecherin)
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A) Städtebauliche Daten zum Bebauungsplan 1983

Stand: 14. März 2006

I. Allgemeine Flächenbilanz ha

1.    Gesamtfläche des Plangebietes 48,4

1.1 davon bereits erschlossene Fläche 0,0

ha %

1.2. neu zu erschließende Fläche, davon 48,4 100

a) Baugebietsflächen (Netto) 37,3 77,0

b) Verkehrsflächen öffentlich   3,8   7,9

privat

c) Grünflächen und Ausgleich öffentlich   6,2 12,7

privat

d) Ausgleichsflächen extra   0,9   1,9

e) sonstige Flächen Versorgungsflächen   0,2   0,5

II. Baugebiete ha %

Baugebietsflächen (Netto), davon 37,3 100

a) Wohnbauflächen (WR/WA)   0,0 0,0

b) Gemischte Bauflächen (MD/MI/MK)   0,0 0,0

c) Gewerbliche Bauflächen (GE/GI) 37,3 100

d) Sonderbauflächen   0,0 0,0

III. Wohnungsbaupotentiale Anzahl %

1. Gesamtanzahl der WE, geschätzt, davon in 0,0 100

a) Einzelhäusern

b) Doppelhäusern

c) Reihenhäusern

d) Geschosswohnungsbauten (85 m²/WE)

2. Bebauungsdichte (WE/ha neu zu erschließende
Fläche)

3. Zusätzliche WE auf bereits erschlossenen
Flächen (Nachverdichtung), geschätzt

4. Einwohnerzuwachs (2,4 Einwohner/WE)

Begründung zum Bebauungsplan 1983 für ein Gebiet in Bremen-Seehausen, nörd-
lich Steertgrabensweg, Der Halmerweg (beiderseits) und Vorfluter (zum Teil beider-
seits), Teile der Fluren VL 80, 81 und 97

(Bearbeitungsstand: 14. März 2006)

A) Plangebiet

Das ca. 51 ha große Plangebiet liegt links der Weser, im Bereich Niedervieland
und hier im Ortsteil Seehausen.

B) Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes

1. Entwicklung und Zustand

Der Planbereich erstreckt sich auf ein ehemaliges Sandspülfeld sowie ehe-
malige  landwirtschaftliche  Flächen.  Im  Westen  und  Norden  grenzen  die
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Baggergutdeponie Seehausen, im Osten und Süden das GVZ an das Plan-
gebiet. Das Plangebiet bildet den westlichen Abschluss des GVZ.

Auf Grundlage vorgezogener Planreife wurden große Bereiche des Gel-
tungsbereiches inzwischen erschlossen und bebaut.

Die Senator-Blase-Straße und die Senator-Nolting-Hauff-Straße verbinden
das Gebiet mit den östlich und südlich anschließenden Gewerbegebieten
des GVZ; die Merkurstraße ist die Haupterschließungsstraße des GVZ mit
Anbindungen an die im Bau befindliche A 281. In Verlängerung durch das
Plangebiet wird die Merkurstraße als B 212 einen weiteren Anschlusspunkt
der A 281 kreuzen und im Weiteren die Verbindung zum westlichen und
nördlichen Niedersachsen darstellen. Die an die geplante Merkurstraße an-
grenzenden Flächen sind noch unbesiedelt.

Nach Westen schließt ein Grünzug mit der Wegeverbindung Der Halmer-
weg das GVZ westlich der Senator-Nolting-Hauff-Straße zur Autobahntrasse
und dem dahinter liegenden Grünland ab.

2. Geltendes Planungsrecht

Für einen kleinen Teilbereich an der östlichen Grenze des Geltungsbereiches
gelten die Festsetzungen des Bebauungsplanes 1813, rechtsverbindlich seit
dem 18. Juni 1986, der hier Flächen für Maßnahmen zum Schutz und zur
Pflege von Natur und Landschaft festsetzt.

Darüber hinaus liegen keine Festsetzungen aus Bebauungsplänen vor.

Der Flächennutzungsplan in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai
2001 stellt für den Planbereich gewerbliche Bauflächen und die Trasse einer
Hauptverkehrsstraße dar.

Das Landschaftsprogramm Bremen (1991) stellt hier einen Bereich beson-
derer Bedeutung für Natur und Landschaft mit Vorrang anderer Nutzungen
dar.

3. Planungsziele und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes

Im Plangebiet soll ein aktueller und weiterer Bedarf von Gewerbeflächen in
Nachbarschaft zum Neustädter Hafen, der A 281 sowie der Logistikbetriebe
des GVZ gedeckt werden. Damit sollen das Logistikzentrum Bremen GVZ
gestärkt und die Bedingungen für einen dauerhaften Wachstumsprozess ge-
schaffen werden. Voraussetzungen hierfür ist die Erhöhung der Einwohner-
und Arbeitsplatzzahlen in Bremen.

Das Logistikzentrum ist als Gesamtbereich anzusehen. Eine Grundvoraus-
setzung ist die räumliche Nähe der angesiedelten bzw. noch anzusiedeln-
den Firmen zu den zentralen Einrichtungen, dem Neustädter Hafen, der
A 281 sowie den anderen Teilen des GVZ, um Synergieeffekte erzielen zu
können.

Im Weiteren soll die Trasse der Merkurstraße als B 212 und Zubringer zur
A 281 planungsrechtlich gesichert werden. Sie stellt die westliche Anbindung
des GVZ an die A 281 dar.

Der Halmerweg – als alte Wegeverbindung zwischen Strom und Seehau-
sen – soll erhalten bleiben und in eine 70 m breite Grünzone eingebunden
werden.

Zur Durchsetzung der Planungsziele ist die Aufstellung eines neuen Be-
bauungsplans erforderlich.

C) Planinhalt

1. Art der baulichen Nutzung

Im Planbereich ist Gewerbegebiet GE festgesetzt. Es wird damit die An-
siedlung von Gewerbebetrieben ermöglicht, für die die Nähe zu den zen-
tralen Bereichen des Güterverkehrszentrums mit ihrer Infrastruktur bedeut-
sam ist.

Wegen  der  Störpotenziale  aus  den  für  Hafen-  und  Verkehrsgewerbe  mit
seinen Folgeeinrichtungen vorgesehenen Flächen im GVZ sind diese nicht
dem Wohnen zugeordnet, sondern in angemessenem Abstand und weitge-
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hend unabhängig von der Infrastruktur für benachbarte Wohnstandorte
geplant. Die nächsten Wohnungen in Seehausen sind mindestens ca. 550 m
entfernt, Strom und Rablinghausen weiter als 2.000 m.

Es ist festgesetzt, dass Einkaufseinrichtungen, die dem Verkauf an Endver-
braucher dienen, im Gewerbegebiet nicht zulässig sind, weil die Zuord-
nung zum Wohnen fehlt, die geplante verkehrliche Infrastruktur von ihnen
nicht angemessen genutzt werden kann und diese Flächen solchen Betrie-
ben vorbehalten bleiben sollen, die die Nähe zum Hafen, zum Verkehrs-
gewerbe und seinen Folgeeinrichtungen benötigen. Trotz des Ausschlusses
dieser Gewerbenutzung bleibt die allgemeine Zweckbestimmung des Ge-
werbegebietes gewahrt. Als Ausnahme können Verkaufseinrichtungen für
die Versorgung der unmittelbaren Umgebung, d. h., der Beschäftigten und
Zulieferer der Betriebe im Gewerbegebiet in begrenztem Umfang zugelas-
sen werden (textliche Festsetzung Nr. 3).

2. Maß der baulichen Nutzung

Um eine intensive Flächennutzung zu ermöglichen, ist eine Grundflächen-
zahl GRZ von 0,8 festgesetzt.

Im westlichen Plangebiet soll aufgrund des Randbereiches zu der Wege-
verbindung Der Halmerweg die Gebäudehöhe 25 m über angrenzender
Straßenoberkante nicht überschreiten. Im Übrigen Plangebiet soll die Ge-
bäudehöhe 30 m über angrenzender Straßenoberkante nicht überschreiten.

Im Randbereich zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind mindestens
5 m breite nicht überbaubare Flächen festgesetzt. Sie dienen zusammen
mit Teilen der öffentlichen Verkehrsflächen dazu, Begrünungsmaßnahmen
im Planbereich zu realisieren, die den Gestaltungsrahmen für das Gewer-
begebiet abgeben. Zu den öffentlichen Grünflächen bzw. Ausgleichsflächen
wird ebenfalls ein 5 m breiter nicht überbaubarer Grundstücksstreifen fest-
gesetzt, um einen Abstand baulicher Anlagen zu diesen Flächen zu errei-
chen.

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenzen werden in einem Abstand von 5 m parallel zu allen Rändern
der Gewerbeflächen, mit Ausnahme der den angrenzenden Trocknungs-
feldern der Baggergutdeponie im Norden zugewandten, festgesetzt, um
Abstände zu den Nachbarnutzungen zu wahren sowie an den öffentlichen
Verkehrsflächen die nicht überbaubare Vorgartenzone zu erhalten, die den
privaten Baumpflanzungen dient (textliche Festsetzung Nr. 6.1).

4. Straßenverkehrsflächen

An der Südgrenze des Planbereichs ist eine zwischen 22 und ca. 51 m breite
Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Sie ist Teilstück der Merkurstraße, der
Haupterschließungsstraße, die durch das Hafen- und Gewerbeareal des GVZ
von Ost nach West führt und westlich des Plangebietes den Anschluss an
die im Bau befindliche Autobahn A 281 bildet.

Die Erschließung des Gewerbegebietes erfolgt über eine von Süd nach Nord
führende (Senator-Nolting-Hauff-Straße), dann nach Osten abknickende
Verkehrsfläche (Senator-Blase-Straße).

In den Erschließungsstraßen werden aus ökologischen Gründen Baum-
pflanzungen vorgenommen.

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasser-
beseitigung sowie für Ablagerungen

Im Nordosten des Geltungsbereiches ist eine Fläche für die Beseitigung
von Abwasser festgesetzt. Hier ist der Bau eines Niederschlagwasserklär-
beckens, eines Schmutzwasserpumpwerks sowie einer Transformatoren-
station vorgesehen.

Von der Senator-Nolting-Hauff-Straße wird in einem als öffentliche Grün-
fläche ausgewiesenen 4 m breiten Streifen ein Weg mit einer Leitungstrasse
für zwei Abwasserdruckrohre in Richtung Der Halmerweg geführt, der mit
einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für die Bremer Entsorgungsbetriebe
sowie mit der Allgemeinheit dienenden Gehrechten belastet werden soll.
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Beidseitig ist ein nicht überbaubarer Grundstücksstreifen von 5 m Breite
festgesetzt. Die unterirdischen Leitungen (Abwasser) werden dann inner-
halb der öffentlichen Grünfläche unter der Wegeverbindung Der Halmer-
weg nach Norden in Richtung Kläranlage Seehausen weitergeführt (Fest-
setzung einer Leitungstrasse für Hauptversorgungsleitungen). Angrenzend
an die Leitungstrasse ist an der Senator-Nolting-Hauff-Straße eine Fläche für
einen Trafo festgesetzt.

6. Grünflächen

Im Westen ist eine bis zu 70 m breite öffentliche Grünfläche (öffentliche
Grünanlage, zum Teil Gewässer) festgesetzt. Durch diese Grünanlage soll
die Wegeverbindung Der Halmerweg – zum Teil in neuer Lage – für Rad-
fahrer/Fußgänger und den landwirtschaftlichen Anliegerverkehr zwischen
den Ortsteilen Seehausen und Strom erhalten werden. Gleichzeitig wird
das landschaftstypische Bild des Grünland-Graben-Areals erhalten und so-
mit weitere Eingriffe vermieden. Der Halmerweg ist Teil des überörtlichen
Wegenetzes. Gleichzeitig soll Der Halmerweg weiterhin für den Anlieger-
verkehr (Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, Wartung von Wind-
kraftanlagen) nutzbar sein. Eine Absicherung dieser Rechte ist nicht erfor-
derlich, da sich die Wegefläche in städtischem Eigentum befindet. Vom Der
Halmerweg wird ein unter C) 5. beschriebener Verbindungsweg zur Sena-
tor-Nolting-Hauff-Straße geführt, um eine Vernetzung in das Gewerbegebiet
zu ereichen. Neben der Verbindungsfunktion soll die öffentliche Grünan-
lage die für den Bereich erforderlichen Entwässerungsgräben aufnehmen.
Die gesamte Grünanlage ist zudem als Fläche für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festge-
setzt, um weitere Eingriffe zu vermeiden und die für die Ortsteile wichtige
Wegeverbindung für die Erholung zu erhalten.

7. Windkraftanlagen

In der öffentlichen Grünanlage befinden sich vier Windkraftanlagen. Diese
sollen durch die textliche Festsetzung Nr. 5 abgesichert werden. Windkraft-
anlagen werden nicht allgemein, sondern nur ausnahmsweise zugelassen,
um auf diese Weise in eine Einzelfallprüfung insbesondere bezüglich der
Gefährdung der Nutzer der öffentlichen Grünanlage und einer Beeinträch-
tigung der Nachbarschaft eintreten zu können.

So muss sichergestellt sein, dass durch geeignete Abstände oder techni-
sche Vorkehrungen eine Gefährdung und Beeinträchtigung der Nutzer der
öffentlichen Grünanlage und eine Beeinträchtigung der Nutzungen im an-
grenzenden  Gewerbegebiet  ausgeschlossen  ist.  Dies  betrifft  Eisschlag,
Schattenbildung (Discoeffekt) und Geräuschbildung. Dabei ist die Beein-
trächtigung der Nutzer der Wegeverbindung Der Halmerweg durch Schat-
ten- und Geräuschbildung insofern zu vernachlässigen, als diese sich zu-
meist nur kurzzeitig im Einwirkungsgebiet der Windkraftanlagen aufhal-
ten. Eisschlag ist mit technischen Vorkehrungen an den Windkraftanlagen zu
begegnen (Heizen der Anlagen oder Abschaltungen in Extremwetterlagen).

Windkraftanlagen in der öffentlichen Grünanlage sind nachrangig, Vorrang
hat die Wegeverbindung Der Halmerweg sowie die Ausbildung als Fläche
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft. Somit sind Windkraftanlagen nur ausnahmsweise
zulässig, der Eindruck eines Windparks soll vermieden werden.

8. Sonstige Festsetzungen

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig, um das Verhält-
nis von Gebäude zu Werbung in einem städtebaulich angemessenen Rah-
men zu halten.

9. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft

Ein im Mittel 20 m breiter Geländestreifen am Ostrand des Planbereiches
ist als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. Zusammen mit gleichlauten-
den Festsetzungen der angrenzenden Bebauungspläne 1813 und 2036 er-



— 11 —

gibt sich daraus eine Landschaftsentwicklungsfläche entlang des Spülfeld-
Vorfluters. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen soll die Böschung zum
Spülfeld-Vorfluter als naturbelassene Fläche erhalten bleiben.

Des Weiteren ist auch die öffentliche Grünanlage (siehe Ausführungen un-
ter C] 6.) als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. Die Gewässer dort
sind naturnah zu gestalten; entlang des Weges sind Gruppen aus standort-
gerechten einheimischen Gehölzen und Einzelbäume zu pflanzen sowie an
der östlichen Böschung Ruderalfluren trockener Standorte zu entwickeln.

10. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Zum Vollzug der Eingriffsregelung nach § 1 a BauGB in Verbindung mit
§ 21 BNatSchG sind folgende Ausgleichsmaßnahmen erforderlich:

a) Zum Ausgleich von Beeinträchtigungen wurden 1994 auf dem Spül-
feld Hasenbüren Maßnahmen zur Entwicklung von Auenbiotopen (Röh-
richte, Weidengehölze) im Umfang von ca. 7 ha auf städtischen Flä-
chen durchgeführt.

b) Die Verluste der Lebensraumfunktionen für Brut- und Rastvögel des
ca. 12 ha umfassenden Grünland-Graben-Areals im Westen wurden
durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Planfeststel-
lung für die Baggergutdeponie Seehausen berücksichtigt, weil dort die
entscheidende Entwertung des Gebietes erfolgte.

c) Für die Umlegung und Beseitigung der Gräben und Fleete des Grün-
landbereiches (ca. 3.000 m) wurde in einem wasserrechtlichen Geneh-
migungsverfahren als Kompensationsmaßnahme die Entwicklung von
Gräben und Kleingewässern im Raum Brokhuchting (südlich Warfeld)
auf städtischen Flächen genehmigt (wasserrechtliche Plangenehmigung
vom 10. März 2003).

d) Für den Verlust von 36 ha Flussauen- und Sandbiotopen sind im vom
Eingriff betroffenen Naturraum bremische Wesermarsch keine funkti-
onal gleichartigen Ausgleichsmaßnahmen im erforderlichen Umfang
möglich. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass das Landschafts-
programm für diesen Naturraum die „Erhaltung und Entwicklung ei-
nes weiträumigen, extensiv zu nutzenden, von Gräben durchzogenen
Feuchtgrünland auf Flussmarschen“ als Ziel vorgibt. Auch die Erhal-
tungsziele des ausgewiesenen EU-Vogelschutzgebietes „Niedervie-
land“ (DE 2918-401) erfordern die Erhaltung des Grünland-Graben-
Systems im zentralen Bereich des Niedervielandes.

Als Ersatzmaßnahme wird daher im Bereich Niedervieland-West auf
städtischen Flächen im Umfang von ca. 25 ha Extensivierung von Grün-
land und die Optimierung des Grabensystems in diesem Bereich durch-
geführt (siehe Anlage zur Begründung).

Diese Maßnahme steht mit den Erhaltungszielen des EU-Vogelschutz-
gebietes und des Gebietes gemeinschaftlicher Bedeutung für Graben-
fische „Niedervieland–Stromer Feldmark“ (FFH- Gebiet DE 2918-370)
im Einklang.

Ziel der Maßnahme ist die Optimierung von Grünlandgesellschaften
mit  besonderer  vegetationskundlicher  Bedeutung  (mesophile  und
feuchte Grünlandvegetation) sowie die Optimierung des Grabensystems
durch  Wiederherstellung  von  verlandeten  Gräben  und  Durchführung
eines ökologisch ausgerichteten Grabenräumprogramms.

Die zur Zielerreichung erforderlichen Maßnahmen im Einzelnen wer-
den nach Maßgabe eines einvernehmlich mit der unteren Naturschutz-
behörde abgestimmten landschaftsplanerischen Fachbeitrages zu „Kom-
pensationsmaßnahmen im Niedervieland – Teilbereich Hasenbürener
Umdeich“, November 2005, des Planungsbüros Tesch, Bremen, ausge-
führt. Dieser landschaftsplanerische Fachbeitrag stellt die Grundlage
für den Umweltbericht nach § 2 a BauGB dar und ist im Rahmen der
öffentlichen Auslegung zugänglich.
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Zum Weiteren wird in nicht überbaubaren Flächen des Gewerbegebietes,
entlang der öffentlichen Verkehrsflächen, ein Pflanzgebot für Bäume (Deut-
sche Eiche/Stieleiche) festgesetzt (textliche Festsetzung Nr. 6.1). Sie wer-
den von der Stadtgemeinde gepflanzt und dem Grundstückseigentümer
zur Pflege übergeben. Im Zusammenwirken mit im Straßenraum vorgese-
henen Baumpflanzungen stellen sie den Gestaltungsrahmen für das Gewer-
begebiet dar und sind Teil der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft.

D) Umweltprüfung

Das Bebauungsplanverfahren ist vor In-Kraft-Treten des Europarechtsanpas-
sungsgesetzes Bau (EAG Bau) eingeleitet worden. Die Umweltprüfung soll des-
halb auf der Grundlage des § 233 Abs. 1 BauGB nach den bis zum 20. Juli 2004
geltenden Vorschriften weitergeführt werden.

Die Belange der Umweltverträglichkeit wurden im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens betrachtet und wie folgt bewertet:

1. Natur und Landschaft

Der Bebauungsplan umfasst mit seinem Geltungsbereich im Wesentlichen
zwei Landschaftstypen, den eines Sandspülfeldes (zwischenzeitlich im Rah-
men der Bauvorbereitungen – Bombensuche – zerstört) und den eines Grün-
land-Graben-Areals. Die folgende Beschreibung des Zustandes von Natur-
haushalt und Landschaft bezieht sich auf den Zustand vor Umsetzung von
Bauvorhaben, die auf der Grundlage von § 33 BauGB genehmigt wurden.

1.1 Laut gutachterlicher Stellungnahme zum Bau des Postfrachtzentrums im
Niedervieland in der letzten Fassung vom 4. November 1991 lassen sich die
Biotoptypen des Eingriffsgebietes auf der Grundlage einer Befliegung im
Sommer 1991 grob in fünf Komplexe unterteilen, die im Rahmen der Aus-
gleichskonzeption entsprechend berücksichtigt werden. Dies sind zusam-
menfassend:

— Stillwasserbereiche,

— Sandrasenbiotope,

— Gebüsch-/Vorwald-/auenähnliche Bestände,

— Sonderbiotope an den Dämmen,

— Randgräben.

Die  nährstoffarmen  Sandflächen  mit  schütterer  Vegetation  weisen  eine
Reihe stenotoper Tier- und Pflanzenarten auf und gehören in der BRD in-
zwischen zu den bedrohtesten Lebensräumen. Die meisten der hier leben-
den Arten sind auf dynamische Prozesse angewiesen, die immer wieder
offenen Sand oder Kies frei legen, wie dies z. B. in Flussauen durch Sand-
abbrüche und Überflutungen geschieht.

Auf länger unverändert gebliebenen Sandflächen haben sich im Zuge der
Sukzession Gehölzbestände entwickelt, die überwiegend aus Weidenarten
bestehen. Diese Gehölzbestände haben eine erhöhte Bedeutung als Brut-
revier für zahlreiche Vogelarten, vor allem auch von Greifvögeln (Mäuse-
bussard, Sperber). Überdies übernehmen sie wichtige Funktion als Tritt-
stein im Rastgeschehen, insbesondere für ansonsten selten zu beobachten-
de Arten wie Neuntöter, Tannenmeise, Wintergoldhähnchen, Birkenzeisig
und Fichtenkreuzschnabel.

In offenen Sandbereichen sind große Vorkommen der Kreuzkröte zu fin-
den.

Überdies stellen diese Flächen Lebensräume der Knoblauchkröte, Brutplätze
von Steinschmätzer, Rebhuhn, Fluss- und Sandregenpfeifer und möglicher-
weise der Hohltaube dar. Der Sandkomplex nimmt eine zentrale Bedeu-
tung als Lebensraum für arten- und individuenreiche Populationen von Sand-
laufkäfern sowie Vorkommen seltener Heuschrecken und Nachweisen sel-
tener gefährdeter Spinnen, Laufkäfer und Hautflügler, die ihre natürlichen
Lebensräume in Innendünengebieten und Flussauen haben. Einige der im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1983 gefundenen Arten wurden bis-
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her nirgendwo sonst in Bremen nachgewiesen. Besonders eindrucksvoll ist
dies an dem Arten- und Individuenreichtum der Sandbiene (viele hundert-
tausend Individuen), die sich an den Dämmen entwickelt und auf den Blü-
tenpflanzen der Hochstaudenbestände im Spülfeld Seehausen ihre Nah-
rung sucht, deutlich zu machen. Die ebenfalls vorhandenen Abbruchkanten
im Sandspülfeld sind als potentieller Lebensraum für Uferschwalben sowie
für viele Hautflüglerarten bedeutsam.

Die in großer Vielzahl vorhandenen abgestorbenen Bäume sind ein wich-
tiger Überwinterungsplatz für weitere zahlreiche Insektenarten, sowie Le-
bensraum vieler holzfressender Arten.

Hinsichtlich der Vegetation ist ein vergleichsweise kleinflächiges Mosaik
unterschiedlicher Vegetationstypen, die sich an den jeweils vorhandenen
Standortverhältnissen orientieren, vorhanden.

Der nordöstliche Bereich des Geltungsbereiches weist aufgrund des vor-
handenen  Mischsubstrates  von  Sandboden  mit  stärker  schluffig-tonigen
Anschüttungen ruderalisierte bzw. stickstoffliebende Vegetationstypen auf.
Die  hier  vorhandenen  Hochstaudengesellschaften  gehören  zu  den  ver-
gleichsweise leicht zu ersetzenden Vegetationstypen und kommen auch an
mehreren Stellen im Untersuchungsraum vor. Sie sind deshalb besonders
wichtig, weil sie sich durch ein großes Angebot an Blütenpflanzen in un-
mittelbarer Nähe der Entwicklungsbereiche von Schmetterlingen und Haut-
flüglern auszeichnen.

Randlich zu den offeneren Sandrasen wurden moosreiche Magerrasen der
Agostis-tenuis-Gesellschaft  kartiert.  Besonders  vielfältig  und  kleinteilig
strukturiert sind die randlichen westlichen bzw. östlichen Dammbereiche
des Spülfeldes. Hier reicht die Vegetationspalette von Sandmagerrasen bis
zu Rieden und Hochstauden. Der westliche Spülfeldvorfluter besitzt eine
besonders artenreiche Wasservegetation. In dem vom Eintrag eisenhaltiger
Wasser aus dem Spülfeld gekennzeichneten Graben dominieren Wasser-
federbestände mit zahlreichen Laichkrautarten sowie punktuelle Schwimm-
blattbestände der Teichrose und Vegetationsfragmente der Krebsscheren-
gesellschaft. Der östliche Spülfeldrandgraben weist demgegenüber eine an-
dere Vegetation auf. Der Graben fungiert als Vorfluter für das Spülfeld I.
Bei starken Wasserschwankungen und den hier nährstoffbelasteten Spül-
feldwässern kann eine artenreiche Unterwasservegetation nicht entstehen.
Dementsprechend werden vorwiegend stickstoffliebende und anpassungs-
fähige Röhrichte angetroffen.

Als Standort innerhalb des überwiegend trockenen Sandspülfeldes ist eine
größere Wasserfläche, die erst im Frühjahr 1990 durch die Entnahme von
Füllboden entstanden ist, zu beschreiben. Diese Fläche hat eine Ausdeh-
nung von ca. 4 ha und ist südlich der Trocknungsfelder gelegen. Der bisher
entstandene Bewuchs besteht aus einem von Rohrkolben dominierten Pio-
nierröhricht, im Wasser bilden Armleuchteralgen den Bewuchs, am Ufer ist
bisher nur der Gifthahnenfuß in Reinbeständen zu finden. Dieses kaum be-
wachsene unreife Gewässer hat dennoch eine hohe Attraktivität für eine
Reihe von Wasservogelarten. Es wurden innerhalb von einem Jahr 18 Wat-
vogelarten nachgewiesen, darunter ausgesprochen seltene Arten wie Knutt
und Kämming-Strandläufer, 28 Bekassinen, 19 Uferläufer, 23 Rotschenkel
sowie hohe Zahlen von Kiebitz (610 Ex.) und Lachmöwe (maximal 300 Ex.).
Zudem ist das Gewässer bereits im ersten Jahr als Brutplatz für anspruchs-
lose Wasservogelarten (z. B. Blässralle) und als Laichplatz von Kreuzkröte
angenommen worden.

Im Hinblick auf das Landschaftsbild stellt die Bebauung des Spülfeldes im
Bereich der Wesermarsch einen Fremdkörper im Vergleich zur vorher grün-
landgeprägten Landschaftsstruktur dar. Andererseits muss dem Sekundär-
standort Spülfeld eine gliedernde und bereichernde visuelle Wirkung zuge-
schrieben werden.

1.2 Das im Geltungsbereich befindliche Grünland (laut Bewertung in der Be-
gründung des südlich angrenzenden Bebauungsplanes 1984 sowie in der
gutachterlichen  Stellungnahme  zur  Baggergutdeponie  Bremen-Seehausen
vom Juli 1991) ist vegetationskundlich in allen Teilbereichen von hoher bis
mittlerer und nur kleinräumig von geringer Wertigkeit. Besonders hochwer-
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tige Vegetationsbestände fehlen. In Grüppen und Senken, die aus der Ver-
landung ehemaliger Altarme der Weser/Ochtum resultieren, sind Bestände
des Nassgrünlandes in allen Parzellen vorhanden.

Diese den Flutrasen zugeordneten Bestände enthalten teilweise noch Ele-
mente der vegetationskundlich bemerkenswerten Sumpfdotterblumenwie-
sen.  Ansonsten  dominieren  unter  Mähweidennutzung  die  Wiesenfuchs-
schwanzgesellschaft und die Weidelgras-Weißklee-Weide. Gefährdete Grün-
landarten treten dafür an Grabenrändern verstärkt auf. Eine Konzentration
gefährdeter Arten ist auf den Grünlandflächen westlich des Spülfeldes fest-
zustellen. Hier wurden auch Vorkommen der Sumpfplatterbse festgestellt.
Im Randbereich des Spülfeldes existieren z. T. noch wertvolle Feuchtbra-
chen mit einem hohen Anteil an Hochstauden.

Die Grabenvegetation innerhalb des Geltungsbereiches hat für den Natur-
schutz eine hohe bis mittlere Wertigkeit. Charakteristisch für die Graben-
vegetation ist die Begünstigung gefährdeter und geschützter Arten durch
einen von der Grabenräumung bewirkten Entwicklungszyklus der Wasser-
vegetation.

Die  Fauna  des  Grünland-Graben-Areals  wird  durch  einen  hohen  Anteil
seltener und gefährdeter Wirbeltierarten gebildet. In den im Gebiet vorhan-
denen Gräben haben sich starke Vorkommen von Grasfrosch, Seefrosch,
Teichmolch, Erdkröte und Kreuzkröte eingestellt. Auf den extensiver ge-
nutzten Teilflächen befinden sich noch Brutvorkommen des Braunkehlchens,
des Kiebitz und anderer Wiesenvogelarten. Insgesamt zeichnet sich der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes 1983 durch eine Vielzahl bedrohter Le-
bensgemeinschaften und Einzelarten aus. Zudem bestehen vielfältige Wech-
selbeziehungen zwischen den Gehölz- und Röhrichtbeständen des Spül-
feldes und der umgebenden Grünlandvegetation.

Alle Gutachten zeigen, dass der Geltungsbereich eine hohe Bedeutung hat
und besonders für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild durch den
Bebauungsplan schwerwiegende und nachhaltige Eingriffe ermöglicht wer-
den.

Verloren gehen besonders auch die Sekundärbiotope des Spülfeldes I, auf
dem Flussauenelemente entstanden sind und solche Biotope sind inzwischen
durch den Ausbau der Hochwasserschutzanlagen einschließlich der Ufer-
und Sohlbefestigungen extrem selten geworden.

Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild durch die teilweise
bereits vollzogene bzw. noch ausstehende bauliche Entwicklung sind aus-
zugleichen. Hinsichtlich der bereits realisierten bzw. noch geplanten Aus-
gleichsmaßnahmen wird auf C) Nr. 10 Ausgleichsmaßnahmen und D) Nr. 7
in der Begründung verwiesen.

2. Wasser

Der freie Grundwasserspiegel variiert jahreszeitlich zwischen 0,5 m NN und
1,1 m NN bei einem maximalen Höchststand von 2,0 m NN (10-Jahres-
zyklus). Der Grundwasserabstrom erfolgt mit einem Gefälle von 1 : 4000
extrem langsam (kleiner/gleich 1cm/d) nach Nordnordwesten zur Weser
als Hauptvorfluter. Das Grundwasser ist an der Unterfläche des bindigen
Auenlehms gespannt und nach DIN 4030 als schwach aggressiv einzustu-
fen. Das Grundwasser ist überwiegend mit mineralisierten Tiefenwässern
von der Salzmauer „Delmenhorst“ belegt.

Das  östlich  der  Wegeverbindung  Der  Halmerweg  gelegene  Südwenje-
fleet verliert seine bisherige wasserwirtschaftliche Funktion als Vorfluter
und wird im Zuge der Umlegung dieser Wegeverbindung teilweise über-
baut. Das westlich anschließende Grabensystem wird aufgehoben. Die Aus-
wirkungen auf angrenzende Grabensysteme werden zusammen mit den
Auswirkungen der Einrichtung der geplanten Baggergutdeponie über eine
Neuordnung  der  Gewässer  aufgefangen.  Das  im  Bereich  der  geplanten
Gewerbeflächen und Straßen anfallende Niederschlagswasser wird in Nie-
derschlagswasserklärbecken südlich der Niedervielander Straße (Bebau-
ungsplan 1984) und im Nordosten des Planbereiches gereinigt. Das Nie-
derschlagswasser vom Grundstück für das Postfrachtzentrum wird über pri-
vate Anlagen behandelt und dann direkt in den Vorfluter geleitet.



— 15 —

3. Lärm

Vom Gewerbegebiet sowie von den Straßen gehen Schallemissionen aus.
Sie treffen zusammen mit dem Lärm, der von der zwischen dem Plangebiet
und Seehausen vorgesehenen Baggergutdeponie ausgeht, auf die Misch-
gebietsnutzung im Dorf (Wohnsiedlung An der Burgstelle). Hier dürfen ent-
sprechend der DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – die Orientierungs-
werte von 60 dB(A) am Tage und 45 dB(A) in der Nacht nicht überschritten
werden.

Im Planfeststellungsverfahren zur Errichtung der Baggergutdeponie wurde
die Einhaltung der in Seehausen zulässigen Lärmpegel nachgewiesen.

Das Gewerbegebiet liegt südlich der Baggergutdeponie und somit wesent-
lich weiter entfernt vom Dorf Seehausen (Mindestabstand ca. 550 m). Das
Plangebiet wird zudem durch die höher gelegenen Entwässerungsfelder
und die Baggergutdeponie abgeschirmt. Eine über den zulässigen Werten
liegende Lärmbelastung der Wohngebäude in Seehausen kann deshalb aus-
geschlossen werden.

4. Boden/Altlasten

Die natürliche Geländeoberfläche liegt etwa bei 1 m NN und wurde im
Bereich des Spülfeldes Seehausen (Ostbereich des Bebauungsplanes) auf
ca. 7 m NN mit Hafenschlamm (überwiegend bindiger Schlick) aufgehöht.
Im Bereich der Auffüllung liegen die stark setzungsempfindlichen humo-
sen Schluffe und Tone hauptsächlich in der unteren Hälfte, während in der
oberen Hälfte überwiegend feinsandige bis schluffige Korngemische vor-
handen sind, in denen sich ein Stauwasserkörper mit aggressiven Wässern
(DIN 4030) befindet.

Als jüngste geologische Einheit wurden Auenlehme (tonige, humose Schluffe
mit Torf- und Feinsandlinsen) in einer Mächtigkeit von 3 m bis 5 m abgela-
gert, die setzungsempfindlich sind. Darunter folgen 10 m bis 15 m mächti-
ge, z. T. kiesige Wesersande, die den oberen Grundwasserleiter repräsen-
tieren.  Als  Grundwassersohle  fungieren  die  z.  T.  bindigen  Lauenburger
Schichten.

Der Planbereich ist im Hinblick auf Kampfmittel luftbildmäßig kontrolliert
worden. Die Auswertung der Luftbilder hat ergeben, dass dort mit Kampf-
mitteln gerechnet werden muss. Vor Realisierung der Planung sind diese
Kampfmittel zu beseitigen.

Zur Sicherstellung, dass dies beachtet wird, erfolgt die Aufnahme eines ent-
sprechenden Hinweises in den Bebauungsplan.

Im benachbarten Gebiet haben die Spülsanduntersuchungen keine nen-
nenswerten Schwermetallbelastungen ergeben. Da davon auszugehen ist,
dass es sich beim Spülsand innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
plans 1983 um das gleiche Material handelt, sind seitens der Bodenschutz-
und Altlastenbehörde keine Nutzungskonflikte zu erwarten.

5. Luft und Klima

Die Luftschadstoffbelastung kann bei Realisierung des Gewerbegebietes
zunehmen. Die Einhaltung von Grenzwerten wird über das ständige Luft-
messprogramm des Senators für Bau, Verkehr und Umwelt gewährleistet.
Der hohe Versiegelungsgrad von Gewerbeflächen hat Einfluss auf das Klein-
klima. Eine großräumige klimatische Veränderung ist jedoch nicht zu er-
warten.

6. Stadt- und Landschaftsbild

Durch Realisierung des Gewerbegebietes wird das Landschaftsbild beein-
trächtigt. Durch den Ausbau der A 281 und den Aufbau der Baggergut-
deponie sowie die angrenzenden Trocknungsfelder wandelt sich der Cha-
rakter der Landschaft dergestalt, dass sich eine Beeinträchtigung der Land-
schaft durch den Bebauungsplan 1983 relativiert. Entsprechend der Darstel-
lung des Flächennutzungsplan in der in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Mai 2001 wird sich das Stadt- und Landschaftsbild im Plangebiet in
eine Kernzone gewerblicher Nutzungen verändern.
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7. Eingriffe in Natur und Landschaft und Kompensation

Durch den Bebauungsplan 1983 werden die rechtlichen Voraussetzungen
für erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit
des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes (Eingriffe im Sinne des § 1 a
BauGB in Verbindung mit §§ 18, 19 und 21 BNatSchG) geschaffen.

Zur Vermeidung bzw. Verminderung von Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft werden innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes folgende Maßnahmen festgesetzt:

a) Anpflanzung von Bäumen auf den nicht überbaubaren Flächen ent-
lang der öffentlichen Verkehrsflächen (textliche Festsetzung Nr. 6.1).

b) Festsetzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft in der öffentlichen Grünfläche und
am Ostrand des Plangebietes (textliche Festsetzung Nr. 6.2). Im Übri-
gen wird auf die Ausführungen unter C) 9. verwiesen.

Im Bebauungsplangebiet gehen ca. 36 ha Auen- und Sandbiotope, 12 ha
Grünland und 3.000 m Gräben und Fleete verloren. Für den Ausgleich des
durch den Bebauungsplan 1983 ermöglichten Eingriffs in Natur und Land-
schaft werden die unter Punkt C) 10. dieser Begründung aufgeführten Maß-
nahmen durchgeführt.

Andere Schutzgüter und Umweltbelange werden von der Planung nicht
betroffen.

E) Finanzielle Auswirkungen

Die infrastrukturelle Erschließung der dem Bereich des Bebauungsplanes 1983
zugrunde liegenden Flächen erfolgte bereits auf der Grundlage der Beschluss-
lagen der Wirtschaftsförderungsausschüsse vom 30. Januar 1992 (Vorlage Nr.
46/92-L), 10. September 1992 (Vorlage Nr. 163/92-L/S), 4. März 1993 (Vorlage
Nr. 40/93-L/S) und 6. Mai 1993 (Vorlage Nr. 67/93-L/S). Hiervon ausgenommen
ist die Anbindung der Merkurstraße an die BAB A 281 (AS GVZ West/B 212n),
über deren Finanzierung im Zusammenhang mit der Finanzierung des Baus der
A 281 zu entscheiden ist.

Die  durch  den  Bebauungsplan  1983  bedingten  und  noch  durchzuführenden
Ausgleichs-  und  Ersatzmaßnahmen  umfassen  ein  Kostenvolumen  von  rd.
1.466.000 ‡. Es ist beabsichtigt, den Betrag durch Kosteneinsparungen inner-
halb des für das GVZ-Gesamtprojekt vorhandenen Mittelrahmens zu finanzie-
ren.

Einnahmen aus der Veräußerung der im Eigentum der Stadtgemeinde Bremen
befindlichen Gewerbegrundstücke fließen dem Sondervermögen Gewerbeflä-
chen zu.

Wegen der Kampfmittelbeseitigung ist nicht auszuschließen, dass der Stadtge-
meinde Bremen Kosten entstehen könnten.

Die erforderlichen Mittel werden – soweit Dritte nicht zur vollständigen Refi-
nanzierung der Kosten herangezogen werden können – entsprechend den zur
Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Anspruch genommen, über die die
Bürgerschaft im Rahmen der Haushaltsaufstellung zu beschließen hat.
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